
 
 

 
 
 

Frau  
Karin Honerlah 
Vorsitzende des Hauptausschusses 
Rathausplatz 1 
 
24558 Henstedt-Ulzburg 
 

                                                                                    
Henstedt-Ulzburg, den 20.02.2015 

 

 

Antrag zur Sitzung des Hauptausschusses am 10.03.2015 

 

 

Sehr geehrte Frau Honerlah, 

die BFB-Fraktion beantragt: 

Die Verwaltung möge prüfen, ob gemeindeeigene Flächen, z.B. am 

Autobahnzubringer für eine Bürgerwindparkanlage geeignet sind. 

Begründung: 

Am 21.1.2015 hat das Oberverwaltungsgericht in Schleswig die bisherige Regelung zur 

Ausweisung von Windenergieflächen für unwirksam erklärt – das Urteil ist rechtskräftig. 

Einige Flächen im Bereich des Autobahnzubringers befinden sich im gemeindlichen 

Besitz. Unter Berücksichtigung der Abstandsflächen würden hier möglicherweise einige 

Standorte für Windenergie zur Verfügung stehen. Bei Verwirklichung eines kleinen 

Windparks könnte die Gemeinde für die nächsten 25 Jahre nicht unerhebliche 

Pachteinnahmen erzielen – ohne eigenes Risiko. 

Da Windräder auch für Investoren eine interessante Kapitalanlage bieten, könnte so ein 

kleiner Windpark auch als „Bürgerwindpark“ geplant werden, ähnlich wie bei der 

bestehenden „Bürgersolaranlage“. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tile Abel  
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